
ANMELDUNG EINER VERANSTALTUNG 
 
An die 
Gemeinde    
 
2473 Potzneusiedl                                                                                             Zahl: 130-2/2020 
 
1.0. VERANSTALTUNG 
1.1. Bezeichnung / Art der Veranstaltung 
                 
1.2. Datum / Dauer der Veranstaltung mit Angabe der Uhrzeit 
       (mit Angabe der Uhrzeit. z.B. 1.2.2019/20.00 Uhr bis 2.2.2019/03.00 Uhr)  
        (bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Veranstaltungen – Beiblatt verwenden) 
         
                      
 
1.3. Voraussichtliche Besucheranzahl        
 
 
2.0. VERANSTALTUNGSSTÄTTE 
2.1. Ort der Veranstaltung / Art der Veranstaltungsstätte: 
       (Angabe der Flächenwidmung des Grundstückes, bei Veranstaltungsstätten im Freien – 
       Bekanntgabe, ob WC-Anlagen zur Verfügung stehen) 

Freizeitzentrum samt Grillplatz und 
       umliegendem Areal 
 
2.2. Besitzer     Gemeinde Potzneusiedl 
       Name:     Untere Hauptstraße 26 
       Wohnsitz:     2473 Potzneusiedl 
 
2.3. Angaben über Baubewilligung (falls vorhanden) 
 
2.4. Veranstaltungsstättengenehmigung  Bescheid BH Neusiedl/See v. 28.5.2018 

Zahl: ND-02-03-546-13 
 
 
3.0. VERANSTALTER 
3.1. Natürlicher Person: 
 
       Name/Geb.Datum: 
 
       Wohnsitz: 
 
3.2. Juristische Person (Verein, Gebietskörperschaft, etc) Personengesellschaft des  Handels- 
       rechts, eingetragene Erwerbsgesellschaft: 
       Bezeichnung:      
       Verantwortlicher Beauftragter:        
 
       Name / Geb.Datum:        
 
       Wohnsitz:           
 



4. Datenschutzmitteilung 
Mit Ihrer Unterschrift nehmen Sie zur Kenntnis, dass die oben erhobenen Daten zur Bearbeitung Ihrer Eingabe verarbeitet 
werden. Weiteres nehmen Sie zur Kenntnis, dass die personenbezogenen Daten an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl 
am See sowie an die Polizeiinspektion Gattendorf weitergeleitet werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte 
(insbesondere Unternehmen, die Daten zu kommerziellen Zwecken verarbeiten) findet nicht statt. Ihre 
personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies durch gesetzliche Pflichten nötig ist. Wir 
speichern die Daten jedenfalls solange gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen oder Verjährungsansprüche 
potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind. Unter den Voraussetzungen des anwendbaren geltenden Rechts 
haben Sie das Recht auf Auskunft über die erhobenen Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. Datenschutzrechtlicher 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union, Verordnung (EU) Nr. 2016/679, 
ist die Gemeinde Potzneusiedl, 2473 Potzneusiedl, Untere Hauptstraße 26, Tel.: 02145 / 2283, E-mail: 
post@potzneusiedl.bgld.gv.at . Alternativ können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten, die Firma Neuhold 
Datensysteme, 8077 Gössendorf, Nordweg 9, Mail: office@neuhold.at wenden. 
 
 
 
 
................................................        ....................................................... 
Ort, Datum                                                  Unterschrift 

 
BESTÄTIGUNG 

für den Veranstalter 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 Bgld. Veranstaltungsgesetz, LGBl.Nr. 2/1994, wird die rechtzeitig 
erfolgte Anmeldung der vorstehenden Veranstaltung bestätigt. 
 
 
 
                                                Für die Anmeldebehörde 
 
 
 
                                                ......................................... 
                                                                Unterschrift 
 
 
 

 
 

HINWEISE 
 
1. Mit der/den vorstehend genannten Veranstaltung/en darf nur begonnen werden, sofern 

keine Untersagung gem. § 11 leg.cit. erfolgt. 
2. Der Veranstalter bzw. der verantwortliche Beauftragte hat bei allen Veranstaltungen 

entweder selbst anwesend zu sein oder dafür Sorge zu tragen, dass eine für die 
Veranstaltung verantwortliche Person während der gesamten Dauer der Veranstaltung 
anwesend ist. 

3. Die Anmeldebestätigung ist vom Veranstalter bzw. von der für die Veranstaltung 
verantwortlichen Person während der Dauer der Veranstaltung in Urschrift zur 
jederzeitigen Einsichtnahme für die Überwachungsorgane bereit zu halten.  

4. Rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung ist mit dem örtlichen Feuerwehrkommando 
abzuklären, ob bzw. in welchem Ausmaß eine Brandsicherheitswache notwendig ist. 
Nähere Infos dazu im Gemeindeamt 


